Einführung eines Digitalisierungsbeauftragten


Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:
Die Stadt / Gemeinde XXX bestellt eine/n Digitalisierungsbeauftragte/n zur strategischen Koordination und Umsetzung digitaler Vorhaben innerhalb der Verwaltung.

Begründung
In vielen Kommunen fehlt es an klaren Zuständigkeiten für die Digitalisierung. Ohne eine zentrale Ansprechperson bleiben digitale Projekte oft fragmentiert und ohne übergeordnete Strategie. Gleichzeitig erwarten Bürgerinnen und Bürger verstärkte Anstrengungen von ihrer Verwaltung.
Ein/e Digitalisierungsbeauftragte/r kann Synergien schaffen und als Schnittstelle zwischen den Fachbereichen dienen, sodass Doppelarbeiten vermieden und Projekte effizient umgesetzt werden. Zudem können Fördermittel von Bund und Land gezielt eingeworben werden. Durch eine zentrale Koordination lässt sich die Modernisierung der Verwaltung konsequenter vorantreiben, etwa in der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und bei Smart-City-Projekten. Damit kommen wir unserem Ziel näher, Verwaltungsprozesse zu verschlanken und zu digitalisieren. Die Einführung einer/eines Digitalisierungsbeauftragten ist daher ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin. 
In Hessen arbeiten bereits sechs Pilotkommunen (Wiesbaden, Kassel, Hattersheim, Rheingau-Taunus-Kreis, Wetteraukreis und Heuchelheim) mit Bund und Land an der beschleunigten OZG-Umsetzung. Eine/n Digitalisierungsbeauftragte/n zu bestellen, ist daher nicht nur zeitgemäß, sondern auch notwendig, um von diesen Pilotprojekten zu profitieren und Hessen beim Aufbau des Open-Data-Portalszu unterstützen, das im Herbst 2025 startet.

